
 

 

N i e d e r s c h r i f t 
HFA/X/05 

 

 
Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl 
am 09.12.2021 im Sitzungssaal des Rathauses, Osterwick, Hauptstraße 30, Rosendahl. 
 
Anwesend sind: 
 
Der Vorsitzende 
 
Gottheil, Christoph Bürgermeister    
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Deitert, Frederik       
Lembeck, Guido       
Lethmate, Frederik Maximilian       
Pirkl, Günter       
Rahsing, Ewald       
Reints, Hermann       
Schubert, Daniel       
Schubert, Franz    ab 19.05 Uhr - TOP 5 
Fleige-Völker, Josefa    Vertretung für Herrn Hartwig 

Mensing 
Hambrügge, Carmen    Vertretung für Herrn Christian 

Friemel 
 
Von der Verwaltung 
 
Roters, Dorothea Allgemeine Vertreterin    
Völker, Manuela Schriftführerin    
Zumkley, Kathrin, Dr.       
 
 
Es fehlen entschuldigt: 
 
Die Ausschussmitglieder 
 
Friemel, Christian       
Mensing, Hartwig       
 
Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW 
 
Steindorf, Ralf       
 
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung: 20:25 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
Bürgermeister Gottheil begrüßt die Ausschussmitglieder, die Vertreterinnen der Verwaltung 
sowie Herrn Eggemann von der Allgemeinen Zeitung.  
 
Er stellt fest, dass zu dieser Sitzung mit Einladung vom 25. November 2021 form- und frist-
gerecht eingeladen wurde und dass der Haupt- und Finanzausschuss beschlussfähig ist.  
 
Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  
 
 

I Öffentliche Sitzung 
 
1 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (1. Teil) 

  

 Es werden keine Fragen seitens der Einwohner gestellt. 
 
 

 
 
2 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (1.Teil) 

  

 Es bestehen keine Fragen seitens der Ausschussmitglieder.  
 

 
 
3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus öffentlichen Ausschusssit-

zungen 
  

 Allgemeine Vertreterin Roters berichtet über die Durchführung der Beschlüsse aus 
der öffentlichen Sitzung des Rates vom 07. Oktober 2021.  
 

 
 
4 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift gemäß § 24 Abs. 5 GeschO 

  

 Bürgermeister Gottheil fragt, ob es Einwendungen gegen die öffentliche Niederschrift 
über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.Oktober 2021 gebe. 
 
Da dieses nicht der Fall ist, fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Be-
schluss:  
 

 Die öffentliche Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
HFA/X/04 vom 07. Oktober 2021 wird hiermit formal genehmigt.  
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 
5 Projektbezogenes Förderprogramm der Gemeinde Rosendahl 

Vorlage: X/195 
  

 Bürgermeister Gottheil verweist auf die Sitzungsvorlage X/195 und gibt kurz weitere 
Erläuterungen. 
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Fraktionsvorsitzender Lembeck fragt nach, ob es in der Vergangenheit nicht eine 
größere Maschine gegeben habe, die gemeinsam zur Rasenpflege genutzt werden 
könnte. 
 
Bürgermeister Gottheil erläutert, dass eine solche gemeinsame Nutzung ursprünglich 
nur für eine Maschine zur Tiefenreinigung der Plätze geplant gewesen sei. Diese 
werde aber nunmehr jährlich über eine Fachfirma ausgeführt. 
 
Ausschussmitglied Lethmate fragt, ob es möglich sei, über einen E-Mail-Verteiler alle 
Vereine anzuschreiben und auf die Fördermöglichkeit von Projekten hinzuweisen, 
damit mehr Förderanträge eingereicht würden. 
 
Bürgermeister Gottheil sagt dies zu. 
 
Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Daher fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschluss:   
 

 Dem der Sitzungsvorlage X/195 beigefügten Antrag wird durch Übernahme von 1/3 
der Kosten bzw. durch Gewährung des Höchstzuschusses von 1.000 € entsprochen. 
Eine Auszahlung des gewährten Zuschusses erfolgt nach Vorlage der entsprechen-
den Belege.  
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 
6 Antrag der SPD-Fraktion auf Einführung der Ehrenamtskarte NRW 

Vorlage: X/090/1 
  

 Bürgermeister Gottheil verweist auf die Sitzungsvorlage X/090/1 und gibt kurz weite-
re Erläuterungen.  
 
Ausschussmitglied Hambrügge erläutert die Vorgehensweise sowie die Auswertung 
der Potenzialanalyse. Die Rückmeldungen zur Umfrage seien zu 80 % positiv gewe-
sen und es habe nur kleinere Bedenken gegeben. Bei dem Umfragerücklauf durch 
die Vereine von ca. 20 % - 30 % der insgesamt angeschriebenen Institutionen seien 
nach einer ersten unverbindlichen Hochrechnung rund 150 bis 200 Ehrenamtskarten 
notwendig. Es seien auch Geschäftsleute und Firmen hinsichtlich finanzieller Bo-
nusangebote für Inhaber*innen der Ehrenamtskarte angesprochen worden, aber 
auch hier sei nur ein geringes Interesse bekundet worden. Unterstützung bei der Ein-
führung der Ehrenamtskarte werde von der Staatskanzlei über Förderung, Flyer etc. 
geleistet. 
Die PowerPoint-Präsentation zur Potenzialanalyse ist der Niederschrift als Anlage 
beigefügt.  
 
Bürgermeister Gottheil stellt die Frage nach der Abgrenzung von Aufwandsentschä-
digung und Kostenerstattung. Er weist darauf hin, dass eine Prüfung durch die Ver-
waltung nicht möglich sei. Für ihn bestehe noch Klärungsbedarf, welche Entschädi-
gung sich negativ auf den Erhalt der Ehrenamtskarte auswirke. 
 
Ausschussmitglied Hambrügge stellt klar, dass gezahlte Aufwandsentschädigungen 
zum Ausschluss führten. Da aber viele Trainer in den Sportvereinen keine Entschä-
digungen erhielten, könnten diese eine Ehrenamtskarte beantragen. 
 
Ausschussmitglied Rahsing regt an, in den Richtlinien nachzusehen, wie die Definiti-
on für Aufwandsentschädigung dort geregelt ist. 
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Fraktionsvorsitzender Lembeck gibt zu bedenken, dass sich die Ehrenamtlichen dar-
über im Klaren sein müssten, dass entweder eine Aufwandsentschädigung gezahlt 
werde oder die Ehrenamtskarte in Anspruch genommen werde könne. Es sei schon 
sinnvoll, eine Ehrenamtskarte einzuführen, dabei dürften aber von den Vereinen kei-
ne Gefälligkeitsbescheinigungen ausgestellt werden. Er schlägt vor, die Entschei-
dung über die Einführung der Ehrenamtskarte in ein bis zwei Jahren zu überprüfen. 
 
Ausschussmitglied Hambrügge erläutert, dass bei der Karte eine Laufzeit von 12 
oder 24 Monate Laufzeit möglich sei. Sie schlägt vor, vor dem Hintergrund der Pan-
demie eine Laufzeit von 24 Monate zu nutzen. 
 
Ausschussmitglied Deitert erkundigt sich nach dem Verfahren zur Ausstellung der 
Ehrenamtskarte.  
 
Bürgermeister Gottheil erklärt, dass über die Ausstellung einer Ehrenamtskarte nur 
nach Aktenlage entschieden werden könne und den durch Verantwortliche aus Or-
ganisationen und Vereinen unterzeichneten Bescheinigungen ohne Kontrolle Glau-
ben geschenkt werden müsse. Es werde keine Überprüfung durch die Verwaltung 
stattfinden. 
 
Ausschussmitglied Deitert fragt weiter, wer über das Vorliegen eine gemeinwohlori-
entierte Institution entscheide. 
 
Ausschussmitglied Franz Schubert fragt nach, wer sich um die Akquirierung von Un-
ternehmen kümmere. 
 
Ausschussmitglied Hambrügge erklärt hierzu, dass sie davon ausgehe, dass dies 
über die Staatskanzlei erfolge, da die Unternehmen auch in das Register auf NRW-
Ebene aufgenommen werden müssen. 
 
Fraktionsvorsitzender Lembeck vertritt die Auffassung, dass sich die Unternehmen 
selbst darum kümmern müssen, wenn sie bei der Ehrenamtskarte mitmachen möch-
ten. Dies könne z.B. auch über die Zeitung forciert werden. 
 
Ausschussmitglied Lethmate fragt nach, inwiefern von den Unternehmen schon fest 
zugesagt worden sei, sich an der Ehrenamtskarte zu beteiligen. 
 
Ausschussmitglied Hambrügge erklärt, dass hierzu mit den Unternehmen noch weiter 
gesprochen werden müsse. 
 
Daniel Schubert fragt nach, ob das Engagement in verschiedenen Bereichen des 
Ehrenamtes zusammengerechnet werden könne, um ggfls. in der Addition insgesamt 
auf die Jahressumme von 250 ehrenamtlich geleisteten Stunden zu kommen. 
 
Ausschussmitglied Hambrügge bestätigt dies. Es sei nur notwendig, das Ehrenamt in 
Rosendahl auszuüben. 
 
Es herrscht allgemeine Zustimmung, die Ehrenamtskarte einzuführen, da sie sich 
auch lohne, wenn keine Angebote von Rosendahler Unternehmen dort vertreten sei-
en. Dabei solle aber sichergestellt werden, dass die Verwaltung damit wenig Arbeit 
habe und die Angaben nicht überprüfen müsse. 
 
Bürgermeister Gottheil fragt nach einem Antrag bzw. Beschlussvorschlag. Er erläu-
tert, dass auch bisher schon das Ehrenamt durch Rat und Verwaltung anerkannt 
werde. Er erwarte einen klaren Beschlusswortlaut und konkrete Vorgaben, wie von 
der Verwaltung zu verfahren sei. 
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Ausschussmitglied Hambrügge formuliert einen entsprechenden Beschlussvorschlag. 
 
Ausschussmitglied Daniel Schubert erklärt, dass auf der Ehrenamtskarte die Gültig-
keit eingetragen werde. Er beantragt, in dem Beschlussvorschlag eine Überprüfung 
der Nutzung der Ehrenamtskarte nach 1 bis 2 Jahren aufzunehmen.  
 
Bürgermeister Gottheil formuliert den Beschlussvorschlag entsprechend um. 
 
Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Daher fasst der Haupt- und Finanzausschuss folgenden Beschlussvorschlag:    
 

 Die Verwaltung der Gemeinde Rosendahl wird beauftragt, alle nötigen Schritte zur 
Einführung und Etablierung der Ehrenamtskarte NRW vorzunehmen. Ziel ist die Ein-
führung und Etablierung im ersten Halbjahr 2022, mit der Maßgabe einer 24-
monatigen Gültigkeit der Karte. Etwa eineinhalb Jahre nach Einführung der Ehren-
amtskarte wird die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss einen Erfahrungsbe-
richt abgeben.  
 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig, 1 Enthaltung 
 

 
 
7 Mitteilungen 

  

 Es liegt kein Mitteilungsbedarf vor.  
 

 
 
8 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (2. Teil) 

  

 Es werden keine Fragen seitens der Einwohner gestellt.  
 

 
 
9 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (2.Teil) 

  

 Es werden keine Frage seitens der Ausschussmitglieder gestellt.  
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